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4. Soziale Marktwirtschaft A4-2

Auf dem Markt treffen Angebot und Nachfrage zusammen. Der Preis zeigt bei
vielen Gütern und Dienstleistungen an, ob Überschuss oder Mangel an den
nachgefragten Gütern oder Dienstleistungen besteht.

Angebot – Nachfrage

SI

Angebot

fallend steigend

Nachfrage

Preise

Angebot

fallend steigend

Nachfrage

Preise



4. Soziale Marktwirtschaft A4-3

Das Preis-Mengen-Diagramm zeigt ein Modell der Preisbildung, wobei folgende
Voraussetzungen vorliegen müssen: viele Anbieter/innen eines Produktes stehen
einer großen Anzahl an Nachfragenden gegenüber, ausreichende Markttranspa-
renz, Monopole oder Oligopole dürfen nicht vorliegen ...

Preisbildung auf dem Markt

SII

Preis

Warenmenge

Nachfrage Angebot

Gleichgewichts-
preis

kein Angebot

Zu diesen Preisen
ist die Nachfrage

kleiner
als das Angebot

Zu diesen Preisen
ist die Nachfrage

größer
als das Angebot



4. Soziale Marktwirtschaft A4-4

Eine Gefahr von Monopolen besteht im Missbrauch wirtschaftlicher Macht.
Die Bedeutung von Monopolen verringert sich jedoch durch zunehmende
wirtschaftliche Verflechtungen.

Monopol

SI

Monopol

ein Anbieter ein Nachfrager

z. B.:
Glücksspiel (Lotto)
Schienenverkehr (ÖBB) ...

z. B. (früher):
landwirtschaftliche
Genossenschaft,
Österreichische
Tabakindustrie ...

viele Nachfrager viele Anbieter

Angebots-
monopol

Nachfrage-
monopol



4. Soziale Marktwirtschaft A4-5

In der sozialen Marktwirtschaft sollen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und
soziale Gerechtigkeit gleichzeitig verwirklicht werden. Die Freiheiten der
Menschen werden dabei wenig eingeschränkt: Konsumfreiheit, freie Wahl des
Ausbildungsweges, freie Berufswahl ...

Soziale Marktwirtschaft

SI
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Angebot
an Gütern und
Dienstleistungen

Nachfrage
nach Arbeit, Wissen,
Kapital, Grund und
Boden

Nachfrage
nach Gütern und
Dienstleistungen

Angebot
an Arbeit, Wissen,
Kapital, Grund und
Boden

„Markt“

Preisbildung

Freie Marktwirtschaft: Staat gibt nur Rahmenbedingungen (Gesetze) vor

Staat greift ein
• Sozialpolitik: Mindestlöhne, Bildungspolitik, Wohnungspolitik ...

• Schutzmaßnahmen: Mieterschutz, Umweltschutz, Konsumentenschutz ...



4. Soziale Marktwirtschaft A4-6

Die Gegenüberstellung zeigt Modelle, die in dieser extremen Form nie bestanden
haben. Nach dem Zerfall des Ostblocks und dem Ende der Zentralverwaltungs-
wirtschaft sind viele Menschen dieser Staaten in Not geraten.

Marktwirtschaft – Zentralverwaltungswirtschaft

SI

Staat

Arbeitskräfte

Konsumenten

Marktwirtschaft
traditionelle Wirtschaftsordnung

vor allem in westlichen Industriestaaten

sichert Ordnung, Recht und
freien Wettbewerb

freie Wahl von Ausbildung und Beruf,
sehr große Einkommensunterschiede,
bessere Verdienstmöglichkeiten
      höhere Leistungsanreize

Auswahl aus vielfältigem
Güter- und Dienstleistungsangebot,
zahlreiche Luxusgüter

Zentralverwaltungswirtschaft
Wirtschaftsordnung vor allem im
ehemaligen Ostblock (vor 1989)

plant und kontrolliert Wirtschaftsablauf,
besitzt fast alle Produktionsmittel

werden vom Staat Ausbildungsgängen
und Betrieben zugewiesen, kaum
Arbeitslose, staatlich festgelegte Löhne
      geringe Leistungsanreize

geringe Auswahl, staatlich gestützte
Preise bei lebenswichtigen Gütern,
Mangel an verschiedenen Waren



4. Soziale Marktwirtschaft A4-7

Das soziale Netz sichert die ärztliche Versorgung, die medizinische Vorsorge
sowie das Einkommen im Alter und in Notlagen. In Zukunft wird die Eigen-
vorsorge immer größere Bedeutung erlangen.

Soziale Sicherheit

SII

Sozialversicherung Eigenvorsorge

Soziales Netz ...

Pensionsversicherung
Krankenversicherung

Unfallversicherung
Arbeitslosenversicherung

Ersparnisse
Wertpapiere und Fonds
Private Versicherungen

Finanzielle Absicherung
(Sozialleistungen)im Alter

bei Krankheit bei Unfällen bei Arbeitslosigkeit



4. Soziale Marktwirtschaft A4-8

Obwohl das soziale Netz in Österreich und in der EU weit gespannt und dicht
geknüpft ist, fallen einzelne Bürger/innen durch die Maschen. Verstärkt wird
dies durch die Verringerung der staatlichen Sozialleistungen.

Soziales Netz

SII

Höhe der
Sozialleistungen

vor 50 Jahren heute

Zur Finanzierung
der Sozialleistungen
tragen bei:

Staat
private Haushalte
Unternehmen
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4. Soziale Marktwirtschaft A4-9

Im Sozialstaat wird die Sicherheit der Menschen gewährleistet durch: Ver-
sicherungen (Risikoausgleich), Versorgungsleistungen (z. B. für Kriegs- und
Verbrechensopfer) und Fürsorgeleistungen (z. B. Sozialhilfe).

Sozialstaat

SII

Nationale Sozialpolitik:
Gesetzgebung und Vollzug: Arbeitsrecht, Sozialrecht und Gesundheitswesen
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Sozialstaat

Solidaritätsprinzip:
gegenseitige Selbsthilfe zur Abwehr von Risiken

Subsidiaritätsprinzip:
Selbsthilfe vor Fremdhilfe, wenn möglich



4. Soziale Marktwirtschaft A4-10

Ziele der Sozialpolitik sind die Absicherung vor existenzgefährdenden Risiken
und die Verbesserung der Lebenssituation Benachteiligter. Geldleistungen der
öffentlichen Hand an Private werden Transferzahlungen genannt.

Sozialpolitik

SII

*) enthält: Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung

gruppen-
orientiert

Jugendpolitik

Familienpolitik

Altenhilfepolitik

fürsorge-
orientiert

Sozialhilfe

Soziale Dienste

Essen auf Rädern

sonstige relevante
Bereiche

Verbraucherpolitik

Wettbewerbspolitik

Umweltschutzpolitik

arbeitswelt-
orientiert

Arbeitnehmerschutz

Sozialversicherung*)

Arbeitsmarktpolitik

gesellschafts-
politisch

Wohnungspolitik

Bildungspolitik

Vermögenspolitik

Staatliche Sozialpolitik Betriebliche Sozialpolitik

Nationale SozialpolitikInternationale Sozialpolitik
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Interessenvertretungen haben das Ziel, die von ihnen jeweils vertretenen Gruppen
gegenüber dem Staat, gegenüber anderen Interessenvertretungen ... zu
unterstützen.

Interessenvertretung

SI

z. B.
Wirtschaftskammern

(WK)
Kammern für Land-
und Forstwirtschaft

(LWK)

z. B.
Kammern

für Arbeiter
und Angestellte

(AK)

z. B.
Vereinigung

Österreichischer
Industrieller

(VÖI)

z. B.
Österreichischer

Gewerkschaftsbund
(ÖGB)

gesetzlich freiwillig

Arbeitgeber

Interessenvertretungen

freiwillig

Arbeitnehmer

gesetzlich



4. Soziale Marktwirtschaft A4-12

Die Sozialpartnerschaft hat nach dem Beginn der Zweiten Republik die
österreichische Sozial- und Wirtschaftspolitik geprägt. In Verhandlungen
zwischen den Sozialpartnern wurde ein Interessenausgleich gefunden.

Sozialpartnerschaft

SI

Problem-
lösung

andere
Verbände

ParteienRegierung Medien EU

Service-
leistungen

 für
Mitglieder
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vertretung

der
Mitglieder

gerichtet an

Anträge,
Vorschläge,
Gutachten

Arbeitnehmervertreter Arbeitgebervertreter
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(AK)

Österreichischer
Gewerkschafts-

bund
(ÖGB)

Wirtschafts-
kammern
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Land- und

Forstwirtschaft
(LWK)
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4. Soziale Marktwirtschaft A4-13

Kollektivverträge sind freiwillige Vereinbarungen zwischen Interessenvertre-
tungen von Arbeitnehmer/inne/n und von Arbeitgeber/inne/n. Die Entscheidungen
sind – im Sinne von Mindeststandards – bindend für die Betroffenen.

Kollektivvertrag

SII

• Arbeitszeiten

• Arbeitsbedingungen

• Mindestlohn

Istlohn
Sozia lp ar tner

AK
ÖG

B

W

K
LW

K
Kollektiv-
verträge

Überzahlung
 von einzelnen

Betrieben

Kollektiv-
vertrags-

lohn
(Mindestlohn)
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Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, müssen einen großen Teil ihres
Einkommens für ihre Grundbedürfnisse aufwenden. Ersparnisse für Notfälle
können kaum angelegt werden.

Armutsgrenze

SI

ca. 350 000 Österreicher:

• Langzeitarbeitslose
• Alleinerziehende
• behinderte Menschen
• kinderreiche Familien

Armutsgrenze650 €/Monat



4. Soziale Marktwirtschaft A4-15

Derzeit ist jede/r achte Österreicher/in durch Armut betroffen oder gefährdet.
Staatliche Transferzahlungen können die Problematik entschärfen, hängen aber
vom politischen Willen ab.

Armut in Österreich

SII

Armut

Folgen

Vermögen und
Reserve für Notfälle

Auswirkung von Steuererhöhungen
z. B. auf Energie

Merkmale

– Grundbedürfnisse können kaum gedeckt werden:
Nahrung, Kleidung, Wohnung ...

– kaum soziale Aufstiegsmöglichkeiten
– wenig Chancen für die Kinder
– geringe durchschnittliche Lebenserwartung

stark betroffen

sehr gering

�� Einkommen unter 625 €/Monat
�� soziale Ausgrenzung, Substandardwohnung,

Zahlungsrückstände ...
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Die öffentliche Hand hat vielfältige Aufgaben. Diese werden mit den Abgaben
finanziert, die Privatpersonen und Unternehmen zu bezahlen haben.

Steuerzahler/in und öffentliche Hand

SI

Steuerzahler

Steuern Gebühren Beiträge

Lohnsteuer,
Mehrwertsteuer,

Kapitalertragssteuer
...

Kanalbenützungsgebühr,
Wasserbezugsgebühr,

Gerichtsgebühren
...

Wohnbauförderungsbeitrag,
AL-Versicherungsbeitrag,

FLAF-Beitrag
...

Öffentliche Hand (Bund, Länder, Gemeinden)

Unternehmen

Ausgaben der
öffentlichen Hand Umverteilung

Krankenhäuser, Schulen,
Verwaltung, Verkehrs-

einrichtungen
...

Verringerung von
Einkommensunterschieden

...

Staatliche
 Förderung

Subventionen für die Land-
wirtschaft, Industrie-

ansiedlungen
...



4. Soziale Marktwirtschaft A4-17

Der Bund hat bestimmte Aufgaben zu erfüllen, wobei er Schwerpunkte setzen
kann. Das Bundesbudget ist damit Ausdruck staatlicher wirtschafts- und sozial-
politischer Maßnahmen.

Bundesbudget

SII

Kredite und Kassenstärker

Steuern

Gesamt-
einnahmen

des
Bundes

Gesamt-
ausgaben

des
Bundes

Kreditrückzahlungen

Zinsen und Spesen

soziale Wohlfahrt, Wohnungsbau,
Gesundheit

Recht, Sicherheit, Landesverteidigung,
Hoheitsverwaltung

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kultur

Verkehr (Straßen, Bahn, Post ...)
Wirtschaft (Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe ...)

Nettodefizit

Zahlungen an Länder, Gemeinden
und Fonds (Katastrophenfonds ...)

EU-Beitrag

*) z. B. Arbeitslosenversicherungsbeiträge,
 Gebühren, Verkäufe von  Bundesbeteiligungen ...

sonstige Einnahmen*)
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d
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ich

B
u

n
d
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d
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te
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rm
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rk
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Z
entrale O

rte bieten m
ehr G

üter und D
ienstleistungen an, als ihre E

inw
oh-

ner/innen verbrauchen. Je höher die Z
entralität des O

rtes ist, desto größer ist
das U

m
land, das er versorgen kann.
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n
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n
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n
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H
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R
aum

ordnung w
irkt auf ein optim

ales V
erhältnis zw

ischen W
irtschaft, G

esell-
schaft und U

m
w

elt hin. F
lächenw

idm
ungspläne der einzelnen G

em
einden

regeln, w
as, und B

ebauungspläne, w
ie gebaut w

erden darf.
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 d
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 d
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R
e
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n

d
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n
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F
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u
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län
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u
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n
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e

n
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a
u
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n

d
,

V
e

rke
h

rsflä
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e
n
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n

d
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e
rsich
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 m
a
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e

n
d

e
 F
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fä
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